
 

Sitzungsbericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
30.11.2021 

 
Öffentliche Sitzung 

 
 

Bürgermeisterin Simone Rürup eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße 
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 
 

TOP 01 Einwohnerfragestunde 

 
 
Von den anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern wurden keine Fragen an die 
Verwaltung gestellt. 
 
 

TOP 02 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

 
 
Bürgermeisterin Rürup teilt mit: 
 
In nicht öffentlichen Sitzungen gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit oder wenn dies nicht möglich ist, in der nächsten öffentlichen 
Gemeinderatssitzung bekannt zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder das 
berechtigte Interesse Einzelner entgegensteht (§ 35 Abs. 1 Satz 4 der 
Gemeindeordnung). 
 
Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 09. November 2021 ist 
folgender Beschluss bekannt zu geben: 
 
TOP Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Spielmann, Flieder-, 
Kornblumenstraße“ 
 
Beschluss: Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Spielmann, Flieder-, 
Kornblumenstraße wird um die vorgeschlagenen Flächen des Bebauungsplanes “Im 
Spielmann“ und dem Innenbereich zwischen der Marsweilerstraße und der Flieder – 
Veilchenstraße nicht erweitert. 
 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes dargestellten vier Baufenster bleiben 
erhalten. 
  
 



 

TOP 03 Bericht der Bürgermeisterin 

 
 
Bürgermeisterin Rürup teilt folgendes mit: 
 
 
a) Corona-Infizierte 

 
In der Gemeinde Baindt haben sich derzeit (Stand 29.11.2021) 103 Personen mit 
dem Coronavirus infiziert. Am 16.11.2021 waren es noch 73 Personen, am 
23.11.2021 bereits 90 Personen. Dieser rasante Anstieg ist besorgniserregend.  
 
Ab Montag den 06.12.2021 wird in der Schenk-Konrad-Halle wieder eine 
Teststation von GnW betrieben und zwar in der Zeit von Montag bis Freitag von 
7:00 bis 10:00 Uhr und von 16:00 bis 20:00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag 
jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr. Voraussichtlich bis Ende März 2022 wird diese 
Teststation betrieben. An den nächsten 3 Samstagen 04.12., 11.12. und 
18.12.2021 werden Impfungen in der Schenk-Konrad-Halle in der Zeit von 9:00 
bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr durchgeführt. Am 1. Impftermin stehen 
ca. 150 Impfdosen von Moderna zur Verfügung. Dieses Impfangebot ist daher 
nur für Personen über 30 Jahre geeignet. Anmeldungen sind über die Homepage 
der Gemeinde möglich.  
 
 

b) Öffnung Rathaus 
 
Aufgrund der steigenden Fallzahlen kann das Rathaus mit vorheriger 
Terminvereinbarung betreten werden. Weitere Infos hierzu sind ab sofort auf der 
Homepage der Gemeinde Baindt zu finden. 
 
 

c) Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 30, Höhe Ausfahrt Baindt 
 
In dieser Angelegenheit ist ausführlich in der Presse und im Regio-TV berichtet 
worden. Im Laufe der nächsten Woche wird die Vorsitzende mit dem ersten 
Landesbeamten darüber ein Gespräch führen. 
 
 

 TOP 04 Friedhof - Materialauswahl für die Grasurnengräber und die Stelen bei 
halbanonymen Bestattungsformen  

 
 
Bauamtsleiterin Jeske berichtet: 
 



Bereits 2014 hat die Gemeinde das Büro Rau Landschaftsarchitekten mit der 
Erarbeitung eines Zukunftskonzepts für den Friedhof Baindt beauftragt. In einer 
öffentlichen Sondersitzung im Jahr 2015 wurden Varianten vorgestellt. In der 
Märzsitzung 2017 lag dem Gemeinderat ein überarbeiteter Entwurf vor, auf dessen 
Grundlage das Büro Rau beauftragt wurde die Ausführungsplanung zur Realisierung 
des ersten Bauabschnittes zu erstellen und die Maßnahme im Namen der Gemeinde 
auszuschreiben.  
 
In der Sitzung des Gemeinderats im Mai 2019 wurden die Baumaßnahmen für die 
Sanierung des 1. Bauabschnittes vergeben. Die vorgesehenen Arbeiten waren mit 
dem Einbau der gebundenen Deckschicht der Wege im alten Friedhofsteil im Juni 
2020 weitgehend abgeschlossen. Im Verlauf der Maßnahme wurden mit den 
Baubeteiligten Möglichkeiten zu sinnvollen wie auch dringenden ergänzenden 
Maßnahmen erörtert. 
  
Der Verzicht auf eine zuvor angestrebte Friedhofserweiterung im Jahr 2005 aufgrund 
der Belegungsanalyse des Büro Rau hat einerseits dazu geführt, dass die dafür 
vorgesehenen Flächen im Südosten der derzeitigen Friedhofsanlage für 
Wohnbebauungsmöglichkeiten frei geworden sind. Andererseits bedingt diese 
Beschränkung auf den Friedhofsbestand auch eine fortlaufende Prüfung der Belegung 
und gegebenenfalls kurzfristige Änderungen im Bestand auf der Grundlage des 
bestehenden Friedhofskonzeptes. 
 
Im ergänzenden Bauabschnitt wurde eine Fläche, die Urnenschmuckgräber und 
Urnenrasengräber vorsieht, ertüchtigt. Ebenfalls wurde die stark in die Jahre 
gekommene und sehr pflegeintensive Bepflanzung entlang des Hauptweges im neuen 
Friedhofsteil gegen eine dauerhafte Staudenbegrünung ausgetauscht. Diese Flächen 
sollen für das neue Angebot an anonymen und halbanonymen Urnenbestattungen in 
Anspruch genommen werden und das Angebot an Bestattungsformen in der 
Gemeinde ergänzen. 
 
Die Verwaltung hat eine Vorauswahl an Steinplatten für die Grasurnengräber und eine 
Farbauswahl der Glasstelen für die Staudenfläche mit halbanonymen Gräbern 
getroffen, die vom Büro Rau vorgestellt werden. 
 
 

Beschluss: 
 
a.)  Für die Bodenplatten der Grasurnengräber (Maße 40 cm x 50 cm x 6 cm), 

allseits gesägt mit sandgestrahlten Oberflächen, Kanten gefasst, kommen die 
Platten 

 
 Salda Negro (Farbe gräulich) 
 
 zur Ausführung. 
 
 



b.)  Die Glasstelen (sowohl für die 1,80 m hohe Namens- als auch die 1,10 m hohe 
Info-Stele) kommen in einem 

  
 lichten Blau (Musterplatte TL B4)   
 
 zur Ausführung. 
 
 
 

TOP 05 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Bifang Erweiterung" für die Errichtung eines Carports in der nicht 
überbaubaren Fläche auf dem Flst 455/4, Hirschstr. 32 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske trägt folgenden Sachverhalt vor: 
 
Der Bauherr möchte auf dem Flst. 455/4, auf den bestehenden Stellplatz in Richtung 
Flurstück 455/5 einen Carport mit einer Länge von 6,00 m, einer Breite von 4,00 m und 
einer Höhe von 3,00 m bauen.  
 
Garagen einschließlich überdachter Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 
3,0 m und einer Grundfläche bis zu 30,00 m² sind nach § 50 Abs. 1 der 
Landesbauordnung von Baden- Württemberg (LBO) verfahrensfrei.  
 
Das Bauvorhaben liegt im rechtsgültigen Bebauungsplan „Bifang Erweiterung“ und 
wird nach § 30 Abs. 1 BauGB beurteilt (B-Plan rechtskräftig 18.09.1975). Nach den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes sind Garagen, wenn sie nicht gesondert im 
Bebauungsplan ausgewiesen sind, im Hauptbaukörper unter zu bringen. Der Carport 
ist nach der LBO von BW zwar verfahrensfrei, entspricht aber nicht den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes, weshalb eine Befreiung von den planungsrechtlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans nach § 31 Abs. 2 BauGB erforderlich ist. 
 
Nach § 31 Abs. 2 BauGB kann ein Vorhaben von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden, die Abweichung städtebaulich vertretbar ist, die Durchführung des 
Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung auch unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist.  
 
 
Nach Ansicht der Gemeinde kann der Befreiung zugestimmt werden, da die 
Grundzüge der Planung nicht berührt sind und die Abweichung städtebaulich 
vertretbar ist. Es wurden bereits mehrere Befreiungen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes für Carports erteilt. 
 
 



Es ergeht bei einer Enthaltung folgender 
 
 

Beschluss: 
 
a) Dem erforderlichen Befreiungsantrag von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Bifang Erweiterung“ bei der Errichtung eines Carports in der 
nicht überbaubaren Fläche wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 

b) Es ist ein Mindestabstand von 2 – 2,50 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten.  
 
 
 

TOP 06 Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Mehlisstraße" beim Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 
Wohneinheiten, 6 Garagen und 3 offenen KFZ-Stellplätzen auf dem Flst. 
597/1, Schachener Str. 106 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
Im Ortsteil Schachen wurde in diesem Jahr auf dem Grundstück Schachener Str. 106 
ein größeres landwirtschaftliches Gebäude abgerissen, um einem Neubau Platz zu 
machen. 
 
Die Bauherrschaft beantragt nun den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 
Wohneinheiten, 6 Garagenplätzen und 3 nicht überdachten Stellplätzen. Das geplante 
Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Mehlisstraße“ und dort im Bereich des allgemeinen Wohngebiets. Vorschriften für  die 
Anzahl der Stellplätze pro Wohnung gibt es auf dem Baugrundstück nicht, so dass die 
Landesbauordnung von Baden-Württemberg (LBO) gilt, die einen Stellplatz pro 
Wohnung vorschreibt. Da der Bauherrschaft bewusst ist, dass dies im ländlichen 
Raum nicht ausreichend ist, wurden 3 zusätzliche Stellplätze auf dem Grundstück 
geplant. Dies führt dazu, dass die Grundfläche (GRZ) um 27,4 m² mit den 
mitzurechnenden Anlagen überschritten wird, wofür eine Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes  erforderlich ist. Ebenfalls wird die 
Geschossfläche minimal um 4,8 m² überschritten. Das Gebäude wurde so auf dem 
Grundstück platziert, dass es mit der Süd - Westecke leicht das Baufeld überschreitet. 
 
Nach § 31 Abs. 2 BauGB kann ein Vorhaben von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden, die Abweichung städtebaulich vertretbar ist, die Durchführung des 
Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung auch unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist.  
 



 
Nach Ansicht der Gemeinde kann der Befreiung zugestimmt werden, da die 
Grundzüge der Planung nicht berührt sind und die Abweichung städtebaulich 
vertretbar ist. 
 
 

Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 BauGB zu den erforderlichen 
Befreiungen - Überschreitung der GRZ und der GFZ sowie des Baufeldes - wird erteilt. 
 
 
 

TOP 07 Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung, 
Doppelgarage und Pool auf dem Flst. 257/4, Hirschstr. 201/1 

 
 
Bürgermeisterin Rürup teilt mit, dass ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vorliegt diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen.  
 
 
Übergreifend waren sich die Fraktionen einig, diesen TOP zu vertagen und zunächst 
in anschließender nicht öffentlicher Gemeinderatssitzung vorzuberaten. 
 
 
 

TOP 08 Bauantrag zur Errichtung eines Zweifamilienhauses mit Garage auf Flst. 
589/5, Schachener Str. 94 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske berichtet: 
 
Auf Flst. 589/5 in der Schachener Straße 94 im Teilort Schachen ist die Errichtung 
eines Zweifamilienwohnhauses mit Doppelgarage und 2 Stellplätzen geplant.  Das 
Gebäude soll 2 Vollgeschosse und ein Walmdach erhalten. Die Garage soll mit 
Flachdach versehen werden. 
 
Ein Bebauungsplan liegt in diesem Bereich von Schachen nicht vor, so dass das 
Bauvorhaben nach § 34 Abs. 1 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile) beurteilt wird. Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein 
Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben, das Ortsbild darf 
nicht beeinträchtigt werden.  
 



 
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die Eigenart der Umgebung 
ein, da sich in unmittelbarer Nähe zum Baugrundstück neben 1-2 Familienhäusern 
auch sehr hohe und große Gebäude befinden. Die Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse sind gewahrt, die Erschließung ist gesichert. 
 
 

Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB zum vorliegenden 
Bauvorhaben wird erteilt, wenn das gesunde „Wohnen“ (gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse) sichergestellt ist. 
 
 
 

TOP 09 Bauantrag zur Errichtung eines Carports auf Flst, 836, Hirschstr. 193 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske berichtet: 
 
Auf dem Flst. 836 in der Hirschstraße 193 soll ein Carport an das bestehende 
Wohnhaus angebaut werden. Die bauliche Anlage soll bis zur Nachbargrenze reichen, 
mit einer Breite von 7,85 m bzw. 7,40 m und einer Tiefe von 7,70 m. Der geplante 
Carport soll ein Pultdach mit ca. 5% Dachneigung bekommen und 3,21 m bzw. 2,53 
m hoch sein.  
 
Ein Bebauungsplan liegt nicht vor, so dass das Bauvorhaben nach § 34 Abs. 1 BauGB 
(Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile) 
beurteilt wird. Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben zulässig wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt 
werden.  
 
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die Eigenart der Umgebung 
ein, die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse sind gewahrt, die Erschließung 
ist gesichert. 
 
 

Beschluss: 
 

1. Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB zum vorliegenden 
Bauvorhaben wird erteilt. 

2. Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt sein. 
 
 



 

TOP 10 Vergabe der Ingenieurleistungen für Tragwerksplanung, Elektrotechnik  
und Heizung - Lüftung - Sanitär bei der Sanierung des blauen Gebäudes 
der Klosterwiesenschule 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske berichtet: 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 09.02.2021 wurde beschlossen, dass die 
Sanierung der Klosterwiesenschule durch eine Vollsanierung und Aufstockung des 
Hauses Blau erfolgen soll. Über die Sanierung von Haus Grün soll zu einem späteren 
Zeitpunkt entschieden werden.  
 
Die geschätzten Baukosten für die Maßnahmen an Haus Blau betragen ca. 8,7 Mio. 
€. Mit diesem Betrag wird der voraussichtliche Auftragswert für die Objektplanung den 
vergaberechtlichen Schwellenwert von 214.000 € (netto) für Liefer- und 
Dienstleistungsverträge sehr deutlich überschreiten.  
 
Auf Grund des hohen Wertes des Planungsauftrages musste die Leistung nach §§ 97 
ff. GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) und den Bestimmungen der 
VgV (Vergabeverordnung) europaweit ausgeschrieben werden. 
 
Bereits in der Sitzung am 09.11.2021 wurden die Architektenleistungen an das 
Architekturbüro mlw aus Ravensburg vergeben. 
 
In einem 2. Schritt wurden die Unterlagen für die Ingenieurleistungen 
Tragwerksplanung (TW), Elektrotechnik (ELT) und Heizung-Lüftung-Sanitär (HLS) am 
06.10.2021 auf die Vergabeplattform gestellt und die Vergabeverfahren nach der VgV 
eingeleitet.  
 
Im Leistungsbild wurde eine stufenweise Beauftragung der Ingenieurleistungen 
festgelegt. Voraussichtlich Leistungsphase LPH 4 + 5 (Genehmigungsplanung + 
Ausführungsplanung), LPH 6 - 8 (Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der 
Vergabe, Bauüberwachung und Dokumentation) und LPH 9 (Objektbetreuung).   
 
Letzter Einreichungstermin war der 05.11.2021 um 12.00 Uhr. Zum Ende der Frist 
haben im Fachbereich TW 2 Büros ein Angebot abgegeben, im Fachbereich HLS ging 
ein Angebot ein und im Fachbereich ELT waren es 2 Angebote. Die eingereichten 
Unterlagen wurden mit Unterstützung der Rechtsanwaltskanzlei w2k aus Freiburg 
gesichtet und gewertet.  
 
 
Elektrotechnik (ELT) im Einzelnen: 
 
Am 11.10.2021 wurde im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union die 
Bekanntmachung veröffentlicht, dass die Gemeinde Baindt beabsichtigt, die oben 
genannten Planungsleistungen zu vergeben.  



 
Bis zum 05.11.2021 gingen fristgerecht 2 vollständige Angebote ein.  
 
Die Angebote wurden nach den folgenden Kriterien bewertet: 
 

1.1 Projektleitung max. 5 Punkte 

1.2 Team und Kommunikation max. 5 Punkte 

2.1 Prozesse und Unterlagen max. 5 Punkte 

2.2 Methoden zur Kostenverfolgung und 
Kostenkontrolle  

max. 5 Punkte 

2.3 Methoden zur Terminverfolgung und Kontrolle Max. 5 Punkte 

3. Örtliche Bauüberwachung max. 5 Punkte 

4. Bewertung des Preises max. 30 Punkte 

erreichbare Gesamtpunktzahl: max. 60 Punkte 

 
Die Wertung ergab folgendes Ergebnis: 
 

Rang Bieter erreichte 
Punktzahl 

1 E-Planwerk GmbH, Hindenburgstr. 14 
88361 Altshausen 

50,15 

2 anonym 49,0 

 
Das Unternehmen E-Planwerk GmbH hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.  
 
 
Tragwerksplanung (TW) im Einzelnen: 
 
Am 11.10.2021 wurde im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union die 
Bekanntmachung veröffentlicht, dass die Gemeinde Baindt beabsichtigt, die oben 
genannten Planungsleistungen zu vergeben. 
 
Bis zum 05.11.2021 gingen fristgerecht 2 vollständige Angebote ein. Ein Angebot war 
zwingend auszuschließen, weil die Mindestanforderung bzgl. des Umsatzes nicht 
erfüllt wurde. Eine Nachforderung/Nachbesserung des Angebotes ist diesbezüglich 
unzulässig. 
 
Das verbleibende Angebot wurde nach den folgenden Kriterien bewertet (reduzierte 
Prüfung): 
 

1.1 Projektleitung max. 5 Punkte 

1.2 Team und Kommunikation max. 5 Punkte 



2. Projektdurchführung und Qualitätssicherung max. 5 Punkte 

3. Arbeitsweise und Leistungsumfang  max. 5 Punkte 

4. Bewertung des Preises max. 20 Punkte 

erreichbare Gesamtpunktzahl: max. 40 Punkte 

 
 
Die Wertung ergab folgendes Ergebnis: 
 

Rang Bieter erreichte 
Punktzahl 

1 KUTTRUFF Ingenieure, Gartenstraße 10, 
88212 Ravensburg 

36 Punkte 

 
Das Unternehmen KUTTRUFF Ingenieure hat das wirtschaftlichste Angebot 
abgegeben.  
 
 
Heizung-Lüftung-Sanitär (HLS) im Einzelnen: 
 
Am 11.10.2021 wurde im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union die 
Bekanntmachung veröffentlicht, dass die Gemeinde Baindt beabsichtigt, die oben 
genannten Planungsleistungen zu vergeben. 
 
Bis zum 05.11.2021 ging fristgerecht 1 vollständiges Angebot ein.  
 
Das Angebot wurden nach den folgenden Kriterien bewertet (reduzierte Prüfung): 
 

1.1 Projektleitung max. 5 Punkte 

1.2 Team und Kommunikation max. 5 Punkte 

2.1 Prozesse und Unterlagen max. 5 Punkte 

2.2 Methoden zur Kostenverfolgung und 
Kostenkontrolle  

max. 5 Punkte 

2.3 Methoden zur Terminverfolgung und Kontrolle Max. 5 Punkte 

3.Örtliche Bauüberwachung max. 5 Punkte 

4.. Bewertung des Preises max. 30 Punkte 

erreichbare Gesamtpunktzahl: max. 60 Punkte 

 
Die Wertung ergab folgendes Ergebnis: 
 

Rang Bieter erreichte 
Punktzahl 



1 Kirchner Energie GmbH, Heinrich-Hertz-
Straße 6, 88250 Weingarten 

60 

 
Das Unternehmen Kirchner Energie GmbH hat das wirtschaftlichste Angebot 
abgegeben.  
 
 

 
Beschluss: 

 
1.   Die Ingenieurleistungen Elektrotechnik (ELT) für die Sanierung der 

Klosterwiesenschule der LPH 5 werden an das Ingenieurbüro E-Planwerk GmbH 
aus Altshausen vergeben. 

 
2.   Die Ingenieurleistungen Tragwerksplanung (TW) für die Sanierung der 

Klosterwiesenschule der LPH 4-5 werden nach Eingang der nachgeforderten 
Unterlagen an das Ingenieurbüro Kuttruff aus Ravensburg vergeben. 

 
3.   Die Ingenieurleistungen Heizung-Lüftung-Sanitär (HLS) für die Sanierung der 

Klosterwiesenschule der LPH 4-5 werden an das Ingenieurbüro Kirchner Energie 
GmbH aus Weingarten vergeben. 

 
 
 

TOP 11 Vorstellung der Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung - Baindt 4.0  
Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Baindt im Zeitraum 2022 - 2025 

 
 
Kämmerer Abele berichtet: 
 
Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, welches sich nicht nur auf nahezu sämtliche 
Lebensbereiche auswirkt, sondern auch ein Umdenken in den Verwaltungen, der 
Industrie, der Wirtschaft und auch im privaten Lebensalltag fordert. Die Auswirkungen, 
die die fortschreitende Digitalisierung mit sich bringt, sind schon längst spürbar, und 
doch stehen wir mit den heutigen Entwicklungen noch am Anfang. Diese Chancen und 
gleichzeitig auch zahlreichen Herausforderungen hat die Gemeinde Baindt erkannt 
und befasst sich seit Jahren intensiv mit den verschiedenen Facetten der 
Digitalisierung. 
 
Die Ansprüche an die Verwaltung befinden sich im Wandel. Die Bürger sind keine 
Bittsteller, sondern dienstleistungsorientierter Kunden, die vom Onlineshopping 
intuitive, medienbruchfreie und schnelle Wege gewohnt sind und dies zunehmend 
auch bei Verwaltungsleistungen einfordern werden. 
 
Die Digitalisierung wird für die Gemeinde Baindt zu einem wichtigen 
Gestaltungselement. Die Finanzverwaltung hat sich erneut mit den Anforderungen an 
eine moderne Verwaltung auseinandergesetzt, um unter dem Projekt „Baindt 4.0“ die 



neuen Voraussetzungen hierzu zu schaffen. Zuletzt waren wir im Januar 2018 in der 
Gemeinderatssitzung. Folgende Digitalisierungsschritte wurden eingeleitet:  
 
Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit: 
 

• Neue Barrierefreie Homepage der Gemeinde mit Service Portalen 
• Rathaus APP verbunden mit einem Rathaus Service Portal 
• Einfacher Mängelcheck auf der App 
• Rathaus Service Portal (Briefwahl online beantragen, Pass/Personalausweis 

Verarbeitungsstatus, Online Wasserzählerstand ablesen (mit QR-Code)) 
• Rats- und Bürgerinformationssystem – Gemeinderat ist papierlos 
• Sitzungsdienst Gemeinderat online 
• beBPo = das besondere elektronische Behördenpostfach 
• 2 online Bürgerdialoge in Baindt (online am 04.11.20 und 07.07.21) – 

Forschungsprojekts „Digitaldialog21“  
• Elektronische Onlinebekanntmachung – zusätzlicher Hinweis im Amtsblatt 
• Elektronisches Bezahlsystem 
• Richtlinie Mobiles Arbeiten – Bachelorarbeit „Die Corona-Krise als treibende 

Kraft für das Home-Office - Eine Ist-Analyse in der Gemeinde Baindt mit daraus 
resultierender Handlungsempfehlung“ 
 
Kindergarten/ Klosterwiesenschule: 
 

• Neue Barrierefreie Homepage der Klosterwiesenschule 
• Neue Barrierefreie Homepage des Kindergartens 
• Kita Info App 
• Mittagessen Klosterwiesenschule via MensaMax – Programm mit 

Onlinebezahlsystem und Onlinebestellung der Eltern 
• Digitales Ferienprogramm Nupian 
• Klosterwiesenschule Sdui App 
• Online Ausleihe Bücherei BVS Professional 
• Ferienbetreuung über Reservix 

 
WLAN: 

• Wlan im Rathaus und in der Schenk-Konrad-Halle 
• Wlan auf dem Dorfplatz –Erweiterung Rathaus GastWlan mit Neugestaltung 

 
Auf dem Weg zu einer modernen, digitalen Ausrichtung der Verwaltung sollte die 
Gemeinde Baindt weitere Maßnahmen umsetzen. Unter dem Stichwort „Baindt 4.0“ 
werden derzeit Initiativen gebündelt, die sich mit der Digitalisierung befassen.  
 
Folgende Schritte könnten oder müssen in den Jahren 2022-2025 ff im Rahmen 
von Baindt 4.0 in Angriff genommen werden: 
 

• Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
Verpflichtung sämtliche Leistungen der Verwaltung bis zum Ende des Jahres 
2022 vollständig digital anzubieten 



• Gewerbesoftware ohne Medienbrüche – Vois GESO – Umsetzung 2022 

• Digitalisierung – Rechnungslauf – Ziel bis Ende 2022/ 2023 

• Medienoffensive in der Klosterwiesenschule – Umsetzung Digitalpakt 2023 

• Cloud – Umsetzung 2022  

• Evtl. GIS-Bürgerportal Karten und amtliche Tabellen der Bodenrichtwerte  

• Längerfristiges Ziel: Digitaler Versand der Bescheide – rechtlich derzeit nicht 
möglich 
- Überlegung: gesamte Post über E-Post zu verschicken - Post frankiert und 
versendet Briefe 

• Digitalisierung innerhalb der Verwaltung E - Akte bis 2024 

• Verbesserung der Breitbandversorgung – Glasfaseranschlüsse der weißen 
Flecken 2023 

• Antrag graue Fleckenförderung 2024 
 
Die Priorisierung in Baindt erfolgt weiterhin anhand folgender Kriterien: 
 
• Nutzen 
• Machbarkeit und Finanzierung 
• Dringlichkeit 
 
Die Digitalstrategie Baindt 4.0 ist mittel- und langfristig angelegt. Der Kosten und 
Nutzenfaktor sollte ausgeglichen sein. Zu Beginn kann es sein, dass die Kosten im 
Vergleich zum Nutzen wesentlich höher sind.  
 
Nicht zuletzt Corona hat im Frühjahr 2020 für einen kräftigen Anschub gesorgt. Mit der 
Digitalisierung von Prozessen sind die Kommunen vor Ort besonders gefragt. Neben 
der Betreuung des Admincenters auf service - bw im Rahmen des OZG müssen die 
Prozesse aktiviert sowie an bestehende Fachverfahren im Haus angebunden werden, 
und alles zusammen muss sinnhaft in bestehende Strukturen integriert werden. Es 
bedarf fachlicher Kompetenz sowie finanzieller und personeller Ressourcen. Der 
Gemeindetag Baden-Württemberg platziert diese Bedarfe immer wieder in den 
entsprechenden Runden mit dem Land, um die Mehrbelastung der Kommunen so 
gering wie möglich zu halten.  
 
Aktuell ist die Gemeinde Baindt im Bereich der Digitalisierung im Vergleich zu den 
Nachbargemeinden gut aufgestellt. Die Verwaltung möchte bürgernah, engagiert und 
innovativ ein umfassendes, digitales Dienstleistungsangebot zur Verfügung zu stellen. 
Es gilt jedoch immer neue Wege zu bestreiten. Um diese Maßnahmen zu forcieren 
sind neben Haushaltsmittel auch Personalkapazitäten notwendig. Die 
Finanzverwaltung hat originäre Hauptamtsthemen aufgegriffen.  
 
 

Beschluss: 
 
1.  Der Gemeinderat beschließt die Digitalisierungsstrategie mit dem grundsätzlichen 

Ziel einer weitgehenden Realisierung der technischen und konzeptionellen 
Grundlagen sowie einer möglichst vollständigen Umsetzung bis zum Jahr 2025. 



 
2.  Die Verwaltung wird beauftragt für die entsprechenden Teilprojekte Angebote 

einzuholen. Die Mittelbereitstellung soll im Lichte der Haushaltslage in den 
kommenden Haushalten abgebildet werden und steht unter dem Vorbehalt aber in 
hoher Priorität bei der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2023/2024. 

 
 
 

TOP 12 Übersicht über die kommunalen Abgaben in der Gemeinde Baindt 
Steuern, Gebühren, Beiträge 2022 

 
 
Kämmerer Abele teilt mit: 
 
Im Mittelpunkt stehen die Überprüfung der Steuern, Gebühren und Beitragssätze. 
Kommunen sind entsprechend den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung 
verpflichtet, schwerpunktmäßig Gebühren und Entgelte für kommunale 
Dienstleistungen und Einrichtungen regelmäßig zu überprüfen.  
 
Realsteuern  
Die Hebesätze betragen im Doppelhaushalt 2021und 2022 für die  
 
Grundsteuer A 350 v. H.  
(Vgl. mögl. Planansatz 2022: Baienfurt ca. 380-400 v. H., Wolpertswende ca. 370 v. 
H., Fronreute ca. 360 v. H.) Vogt (400 v. H.). Der durchschnittliche Hebesatz der 
kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Ravensburg betrug 2021 374 v.H. 
(landesweiter Durchschnittssatz: 363 v. H.) 
 
Grundsteuer B 400 v. H. 
(Vgl. mögl. Planansatz 2022 Baienfurt: 380-400 v. H., Wolpertswende ca. 410 v. H., 
Fronreute ca. 410 v. H., Vogt 400 v. H.)). Zahlreiche Kommunen werden 2022 die 
Grundsteuer B erhöhen. 2021 beträgt die Grundsteuer B in Ravensburg und 
Weingarten 500 v. H. 
 
Der durchschnittliche Hebesatz der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis 
Ravensburg betrug 2021: 398 v.H. (landesweiter Durchschnittssatz: 400 v. H.) 
 
Gewerbesteuer 350v. H 
(Vgl. mögl. Planansatz 2022 Baienfurt: 380-400 v. H., Wolpertswende ca 370 v. H., 
Fronreute ca. 370 v. H., Vogt 355 v. H., Ravensburg 390 v. H., Weingarten 390.v.H.) 
 
Der durchschnittliche Hebesatz der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis 
Ravensburg betrug 2021 352 v.H. (landesweiter Durchschnittssatz: 368 v. H.) 
 
Im Vergleich zu den umliegenden Städten und Gemeinden ist festzustellen, dass die 
Gemeinde Baindt mit ihren Hebesätzen im Landkreisdurchschnitt liegt. Die Gemeinde 
versucht über außerordentliche Erträge den Haushalt 2022 im Ergebnishaushalt 



auszugleichen.  
 
Exkurs Grundsteuer: 
Mit Zustimmung des Bundesrats wurde der Weg für die reformierte Grundsteuer ab 
dem Jahr 2025 frei. Der 01.01.2022 ist der Stichtag für die neue Hauptfeststellung. Bis 
spätestens 30.06.2022 werden die Bodenrichtwerte mit Stichtag 01.01.2022 ermittelt 
und veröffentlicht. Das Finanzamt wird anschließend eine öffentliche Aufforderung zur 
Abgabe von Grundsteuerwerterklärungen erlassen. 
 
Hundesteuer: 
Die Hundesteuern betragen seit 2021 für den 1. Hund 96 Euro, für den  
2. Hund 192 Euro, für Zwinger 192 Euro (bis max. 5 Hunde), für den 1. Kampfhund 
600 Euro und für jeden weiteren Kampfhund 900 Euro. 
 
Es sind derzeit 226 Hunde (212 Ersthunde, 11 Zweithunde, 1 Dritthund und 1 Zwinger) 
in Baindt registriert. Ist ein Hund nicht registriert, hat dies eine hohe 
Ordnungswidrigkeit zur Folge. Hinweise aus der Bevölkerung auf evtl. nicht registrierte 
Hunde werden jederzeit entgegengenommen. 
 
Vergleiche: 
(Baienfurt 1. Hund 84 Euro, 2. Hund 168 Euro, Fronreute 1. Hund 80 Euro, 2. Hund 
160 Euro, Ravensburg 1. Hund 108 Euro, 2. Hund 216 Euro, Weingarten 1. Hund 120 
Euro, 2. Hund 240 Euro).  
 
Bezugsgeld Mitteilungsblatt  
Für den Bezug des Amtsblattes werden 24,00 € jährlich in Rechnung gestellt. Die 
Einnahmen für das laufende und folgende Haushaltsjahr betragen ca. 24.600 €, die 
Ausgaben 32.800 € (Druckkosten 22.800 €, Lohn Austräger 10.000 €).  
 
Die Druckkosten des Amtsblattes erhöhen sich in regelmäßigen Abständen. Die 
eingenommenen Gebühren decken derzeit nur die Kosten des Druckes, nicht aber die 
Kosten der Zustellung. Unberücksichtigt sind zudem die Personal- und Sachkosten im 
Rathaus. Die Herausgabe der Baindter Mitteilungen ist jedoch ein sehr guter 
Bürgerservice. Öffentliche Bekanntmachungen können bereits, soweit keine 
sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen, durch Bereitstellung im Internet auf der 
Homepage bekanntgemacht werden.  
 
Eine graphische Verbesserung des Amtsblattes (farbige Bilder, besseres Papier) 
würde einen höheren Abmangel nach sich ziehen. Das Amtsblatt wird auf die 
Homepage gestellt und ist auch über die GemeindeApp abrufbar. 
 
Gebühren für die Benutzung der Schenk-Konrad-Halle  
         Baindter  Auswärtige 
         Veranstalter Veranstalter 
Miete/Grundgebühr für ganze Halle 
Pauschale Fixkosten bei Vereinsveranstaltungen 
ohne Tanz – und Faschingsveranstaltungen  200,00 €   350,00 € 
Pauschale Fixkosten bei Vereinsveranstaltungen 



für Tanz – und Faschingsveranstaltungen  200,00 €  keine Vermietung 
Miete bei Hochzeiten     150,00 €  750,00 € 
Miete für Foyer mit Bar     100,00 €  250,00 € 
 
Die Festhalle wird steuerrechtlich als Betrieb gewerblicher Art geführt. Um die 
Vorsteuerbeträge bei der Schenk-Konrad-Halle geltend machen zu können, müssen 
steuerpflichtige Ausgangsumsätze im Sinne des Umsatzsteuergesetzes erbracht 
werden. Sofern die Überlassung der Halle bei Vereinsveranstaltungen unentgeltlich 
erfolgt, bestünde für diesen Bereich rechnerisch auch kein Vorsteuervorteil. Der 
Gemeinderat hat am 05.07.2011 beschlossen die festgesetzte Grundgebühr/Miete im 
Rahmen der Vereinsförderung wieder gutzuschreiben. Neben den jeweiligen 
pauschalen Fixkosten werden die Kosten der Reinigung, des Hausmeisters, sowie der 
Stromverbrauch spitz abgerechnet. 
 
Während der Heizperiode wird pro Veranstaltung eine Heizkostenpauschale in Höhe 
von 100,00 € für die Halle sowie 50,00 € für das Foyer berechnet. Für die Benutzung 
der Küche werden 50 €, der Leinwand werden 20,00 € und für die Benutzung der 
Musikanlage 30,00 € jeweils zuzüglich Steuern berechnet. Der Kostendeckungsgrad 
der Schenk-Konrad Halle lag 2021 u. a. coranbedingt gegen null (davor bei ca. 18%).  
 
Vor allem auswärtige Veranstalter tragen zu dem bestehenden Kostendeckungsgrad 
bei. Bei den auswärtigen Veranstaltern könnte eine Preisanpassung für 
Vereine/Organisationen vorgenommen werden.  
 
Kostenersatz für die Einsätze der Feuerwehr  
Die Arbeitsleistungen der Feuerwehr bewegen sich seit Jahren in denselben 
Bereichen. Neben kleineren Brandeinsätzen überwiegen die technischen 
Hilfeleistungen. Die Einsätze werden entsprechend den Bestimmungen des 
Feuerwehrgesetzes in Rechnung gestellt.  
 
Der Feuerwehrkostenersatz wurden zuletzt am 13.04.2021 angepasst.  
Die Feuerwehrentschädigungssatzung wurde zuletzt am 13.04.2021 angepasst. 
 
Gebühren für die Benutzung der Sporthalle für Veranstaltungen  
Für eine Veranstaltung werden zukünftig von externen Nutzern 350 € (ab 2023 
voraussichtlich zuzüglich Mehrwertsteuer) verlangt. Baindter Vereine können die 
Sporthalle kostenlos benutzen.  
 
Wasserversorgungsgebühren  
In der Gebührenkalkulation vom 14.09.2021 ergaben sich für das Jahr 2022 folgende 
Wasserverbrauchsgebühren: 
 
Die Verbrauchsgebühr beträgt 2022 pro Kubikmeter: 1,53 €/m³. 
 
Die Wassermengen sind mit 250.000 m³ prognostiziert.  
 
Abwassergebühren  
In der Gebührenkalkulation vom 30.11.2021 ergaben sich für das Jahr 2022-2023 



folgende Abwassergebühren: 
 
- Schmutzwassergebühr:          1,98 €/m³ 
- Niederschlagswassergebühr: 0,61 €/m² 
 
Die Schmutzwassermengen sind mit 215.000 m³ über dem Mittelwert der letzten vier 
Jahre von 210.235 m³ prognostiziert. 
 
Beiträge (Wasser/Abwasser)  
Im Rahmen der Überarbeitung der Globalberechnungen werden neue Beträge für den 
Anschluss zur öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ermittelt.  
 
Wasserversorgung      2,38 €/m² Nutzungsfläche   
 
Abwasserbeseitigung (Grundstücken, denen die Möglichkeit eines Vollanschlusses 
(Schmutz- und Niederschlagswasser) an die öffentliche Abwasserbeseitigung geboten 
wird) 
 
Kanalbeitrag               4,28 €/m² Nutzungsfläche   
Klärbeitrag                  1,30 €/m² Nutzungsfläche 
 
 
Bestattungsgebühren: 
Die Bestattungsgebühren sind im Jahr 2016 von der Firma Allevo Kommunalberatung 
GmbH berechnet worden. Der Verwaltungsausschuss hat beschlossen alle 
Benutzungsgebühren auf höchstens 60% der Kosten im Friedhofswesen anzusetzen. 
Die Gebührenkalkulation wurde mit unten aufgeführten Sätzen am 29.11.2016 vom 
Gemeinderat beschlossen: 
 
Überlassung eines Reihengrabes 
für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 2.870,-- 
für Personen unter 10 Jahren  1.440,-- 
Überlassung einer Urnenkammer (Urnenwand)   1.380,-- 
Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief: 4.500,-- 
Wahlgrab,doppelbreit,doppeltief:  5.650,-- 
Urnenschmuckgrab  1.825,-- 
 
Der Kostendeckungsgrad des Friedhofes steht und fällt mit der tatsächlichen Anzahl 
der Beerdigungen. Die Sanierung des Friedhofes Bauabschnitt 1a kostete  
463.672,13 €. In der Zukunft stehen als weitere Maßnahmen Schritt für Schritt 
Veränderungen im Bereich des Parkplatzes, evtl. weitere Urnenwand und 
Veränderungen der Aussegnungshalle an. 
 
Müllgebühren (ab 01.01.2016 Landkreis Ravensburg zuständig) 
Seit 01.01.2016 ist der Landkreis Ravensburg für die Abfallwirtschaft und die 
Wertstofferfassung inkl. Auslieferung der gelben Tonne zuständig. Die Gemeinde ist 
ab 2019 lediglich für die Abwicklung des Wertstoffhofes, die Beseitigung und 
ordnungswidrige Verfolgung wilder Müllablagerungen sowie für die 



Biotonnenbefreiung zuständig.  
 
Allgemeine Verwaltungsgebühren: 
Die Verwaltungsgebührensatzung wurde in der Gemeinderatssitzung am 10.09.2019 
in einzelnen Punkten angepasst und wird im Zuge des § 2 b UstG erneut einer Prüfung 
unterzogen. 
 
 
Kindergartenbeiträge: 
Die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurden nach Modulen am 
06.07.2021 beschlossen.  
 
Für die Mittagsbetreuung wird ein Betrag in Höhe von 4 € pro Tag fällig (mit einer 
Obergrenze von 50 € monatlich). 
 
Während der Eingewöhnungsphase in den Krippengruppen wird für den ersten Monat 
nur der hälftige entsprechende Beitragssatz in Rechnung gestellt. 
 
Die Gemeinde Baindt zeichnet sich als familienfreundliche Gemeinde aus. Der 
Verzicht auf eine zusätzliche Entgeltfinanzierung kann als familienfreundliches Leitbild 
gesehen werden. Andererseits erhöht sich der Abmangel im Bereich des 
Kindergartens wesentlich. 
 
 
Ganztagsbetreuung im Kindergarten: 
Die Kosten für die zusätzliche Betreuung bei Teilnahme am Mittagessen betragen  
für 1 Kind                                                                     4,-- €/Tag 
maximale Kosten pro Kind und Monat                                                           50,-- € 
 
Kernzeitbetreuung „Verlässliche Grundschule“: 
Die Kosten für die Betreuung betragen  
pro Kind ab 01.01.2022  15,-- €/Monat 
 
Mittagessen in Ganztagesbetreuungseinrichtung: 
Kosten pro Mittagessen derzeit: 
- für Kindergartenkinder 3,80 € 
- für Schüler 3,80 € 
 
Das Liebenauer Berufsbildungswerk (Adolf Aich) liefert das sehr gute Mittagessen in 
der Ganztagesbetreuungseinrichtung bei der Klosterwiesenschule. Bei einer 
Erhöhung des Einkaufspreises wird dieser eins zu eins weitergegeben. 
 
Ferienbetreuung 2022: 
Die Gemeinden Baindt und Baienfurt bieten in den Ferien teilweise eine Betreuung für 
die Grundschüler an. In dem von der Gemeinde Baindt definierten Zeitrahmen findet 
die Betreuung in Baindt oder Baienfurt statt.  
 
Die Kosten hierfür betragen derzeit 60,-- € pro Kind und Woche. Die Gebühren werden 



über ein Onlineportal Reservix abgewickelt. Die Anmeldung ist verbindlich. Es findet 
keine Rückerstattung bei Krankheit bzw. sonstiger Abwesenheit statt. 
 
Asyl- und Obdachlosensatzung 
Da diese Gebührensätze nicht auskömmlich waren, hat das Hauptamt eine neue  
Kalkulation durchgeführt und neue Gebührensätze festgesetzt. Die Erhöhung bei den 
Nebenkosten beruhte überwiegend auf höheren Stromkosten und Energiekosten 
sowie im Bereich der Miete auf Grund höheren laufenden Aufwendungen. Der 
Energieaufwand für die Objekte ist nach wie vor hoch. 
 
In folgenden Bereichen werden im kommenden Jahr wieder detaillierte 
Kostenberechnungen und Überprüfungen angestellt:  
 

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (gebührenrechtliches Ergebnis 2021) 
- Globalberechnung Beitragssätze 
- BHKW inkl. Nahwärmenetz (Abrechnung 2021) 
- Änderung Kindergartengebühren (2022/2023) 
- Anpassung der Schenk-Konrad-Hallengebühr 
- Anpassung der Grund- und Gewerbesteuer 2023 

 
Das ordentliche Ergebnis im Gemeindehaushalt gestaltet sich 2022 ff derzeit negativ. 
Über außerordentliche Erträge kann dies evtl. positiv gestaltet werden. Die Gemeinde 
wird 2023 aufgrund der Generationengerechtigkeit für die Folgejahre angehalten sein, 
die Abgaben Steuern, Gebühren, Beiträge für das Folgejahr moderat anzupassen. 
 
 

Beschluss: 
 
1. Die Informationen zu den kommunalen Abgaben in der Gemeinde werden zur 

Kenntnis genommen. 
2. Der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Ganztagesgrundschule in offener 

Form der Klosterwiesenschule Baindt wird zugestimmt. 
 
 

 

TOP 13 Gebührenkalkulation Abwasser 
a) Gebührenkalkulation  
     Kalkulationszeitraum 01.01.2022-31.12.2024 
b) Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
     (Abwassersatzung) 
 

 
 
Kämmerer Abele teilt mit: 
 



Wie bereits bei der Feststellung der gebührenrechtlichen Ergebnisse sowie bei der 
Jahresrechnung 2020 angesprochen, sollten die Abwassergebühren zum 01.01.2022 
einer erneuten Gebührenkalkulation unterzogen werden.  
 
Die rechtssichere Kalkulation der Gebührensätze stellt eine komplexe Aufgabe dar. 
Um die Rechtssicherheit der Abwassergebühren in der Gemeinde Baindt weiterhin zu 
gewährleisten wurde die Allevo Kommunalberatung mit der Gebührenkalkulation 
2022-2024 beauftragt. 
 
 
Gebührenkalkulation Kalkulationsraum 2022-2024 
 
Im Kalkulationszeitraum werden umfangreiche Investitionen im Abwasserbereich 
sowohl in der Bauleitplanung, Hydraulische Messungen als auch im Bereich des 
Abwasserzweckverbandes getätigt, deren Folgekosten ebenfalls Auswirkungen auf 
das Ergebnis der Kalkulation haben. 
 
Innerhalb der Gebührenkalkulation gibt es 3 wesentliche Bereiche, die insgesamt zum 
kalkulierten Ergebnis führen: 

• Ermittlung der gebührenrechtlichen Ergebnisse mit Ausgleich der 
Kostenüber- und Unterdeckungen 

• Die Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils 

• die Plandaten des Kalkulationszeitraums 
 
Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung. Die Gebührenkalkulation wurde in 
zwei Gebührenkalkulationszeiträume unterteilt:  
 
Bemessungszeitraum: 01.01.2022 bis 31.12.2023 
 
Unter Berücksichtigung aller in der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Daten 
ergibt sich eine Gebührenobergrenze im Kalkulationszeitraum 01.01.2022-31.12.2023 
in Höhe von 2,32 € je m³ Schmutzwasser ohne Berücksichtigung der 
Vorjahresergebnisse.  
 
Mit Ausgleich der Vorjahre ergibt sich im Kalkulationszeitraum 01.01.2022-31.12.2023 
ein Gebührensatz in Höhe von 1,98 € je m³ Schmutzwasser. 
 
Für das Niederschlagswasser sind im Kalkulationszeitraum 01.01.2022-31.12.2023 
0,56 € je m² versiegelter Fläche ohne Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse  
ermittelt worden.  
 
Mit Ausgleich der Vorjahre ergibt sich im Kalkulationszeitraum 01.01.2022-31.12.2023 
ein Gebührensatz in Höhe von 0,61 € je m² versiegelter Fläche. 
 
Bemessungszeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2024 
 



Unter Berücksichtigung aller in der Gebührenkalkulation zugrunde gelegten Daten 
ergibt sich eine Gebührenobergrenze im Kalkulationszeitraum 01.01.2024-31.12.2024 
in Höhe von 2,54 € je m³ Schmutzwasser ohne Berücksichtigung der 
Vorjahresergebnisse.  
 
Mit Ausgleich der Vorjahre ergibt sich im Kalkulationszeitraum 01.01.2024-31.12.2024 
ein Gebührensatz in Höhe von 2,09 € je m³ Schmutzwasser. 
 
Für das Niederschlagswasser sind im Kalkulationszeitraum 01.01.2024-31.12.2024 
0,69 € je m² versiegelter Fläche. 
 
Da kein Ausgleich der Vorjahre stattfindet ergibt sich im Kalkulationszeitraum 
01.01.2024-31.12.2024 ein Gebührensatz in Höhe von 0,69 € je m² versiegelter 
Fläche. 
 
Auf der Grundlage der in Anlage 1 beigefügten Gebührenkalkulation ergeben 
sich für die Jahre 2022 – 2023 und im Jahr 2024 folgende Abwassergebühren: 
 
Ab 01.01.2022 
 
1. Schmutzwassergebühr:     1,98 €/m³  (bisher 2,17 €/m³) 
2. Niederschlagswassergebühr:   0,61 €/m²  (bisher 0,50 €/m²) 
 
Ab 01.01.2024 
 
1. Schmutzwassergebühr:    2,09 €/m³   
2. Niederschlagswassergebühr:    0,69 €/m²   
 
 
Bei der Gebührenkalkulation gilt das Kostendeckungsprinzip, das heißt, dass maximal 
eine Kostendeckung von 100% anzustreben ist. Ergeben sich am Ende eines 
Bemessungszeitraumes Kostenüberdeckungen, so müssen diese innerhalb der 
folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden. Ergeben sich am Ende eines 
Bemessungszeitraumes jedoch Kostenunterdeckungen, so hat die Gemeinde die 
Möglichkeit, diese innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, hierzu ist sie aber 
nicht verpflichtet. Werden Kostenunterdeckungen nicht ausgeglichen, sind sie durch 
allgemeine Haushaltsmittel zu finanzieren. 
 
Änderung der Abwassersatzung 
 
Eine Änderung der Satzung wird erforderlich wegen der Neukalkulation der Schmutz- 
und Niederschlagsgebühren sowie der Kalkulation der Zählergebühren 
 
Zählergebühr für Zweitzähler (Zisterne, Stall, Garten etc.) 
Die Einbau- und Unterhaltungskosten (Zweit- bzw. Zwischenzähler für Zisterne, Stall, 
Garten) werden durch eine Zählergebühr finanziert. Alternativ kann bei aufwändigen 
Sonderzählern auch weiterhin der Einbau von privaten Zwischenzählern, die den 



eichrechtlichen Vorschriften entsprechen und von den Wassermeistern plombiert 
worden sind, in Betracht gezogen werden. 
 
Mit dem Austausch des Wasserzählers wird bei Vorhandensein eines Zwischenzählers 
dieser ausgetauscht und die Eichfrist vereint. Die in der Gebührenkalkulation 
vorgeschlagene Zählergebühr beträgt 2022 ab Einbau durch die Gemeinde 2,20 €/ 
Monat.  
 
 
Die Gemeinde Baindt hat sich für die Gebührenkalkulation externer Hilfestellung 
(Allevo Kommunalberatung) bedient. Der Abwasserzweckverband hat weiterhin die  
Schließung der Papierfabrik Mochenwangen zu verkraften. In der Kalkulation 2022 bis 
2024 sind der Baindter Anteil an der Betriebskostenumlage mit 38% 
Betriebskostenumlage gem. Haushalts- und Finanzplanung im 
Abwasserzweckverband vorgesehen. Der Abwasserzweckverband geht von 
Betriebskosten nach der Haushaltsplanung in Höhe von 350.998 € im Jahr 2022, 
357.078 € im Jahr 2023 und 361.904 € im Jahr 2024 aus.  
 
Investitionen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, Kostensteigerungen des 
Abwasserzweckverbandes und Investitionen im Rahmen der örtlichen 
Bebauungsplanung sind aufgrund des Anteils der Abschreibungen auf 50 Jahre eher 
nachrangig.  
 
Die ausgleichpflichtige Kostenüberdeckung im Schmutzwasserbereich in Höhe von 
+243.670 € sowie die Kostenunterdeckung im Niederschlagswasserbereich in Höhe 
von -31.049 € wurden eingestellt.  
 
 
 

Beschluss: 
 

1. Der Gebührenkalkulation der Allevo Kommunalberatung vom 12.11.2021 wird 
zugestimmt. Sie hat dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung über die 
Gebührensätze vorgelegen. Die Gemeinde erhebt Gebühren für ihre öffentliche 
Einrichtung Abwasserbeseitigung und wählt als Gebührenmaßstab den 
gesplitteten Maßstab, bei dem die Kosten nach Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt werden. Der Schmutzwasseranteil 
wird nach dem Frischwassermaßstab bemessen. Der Niederschlagswasseranteil 
wird nach den angeschlossenen bebauten und befestigten (versiegelten) 
Flächen berücksichtigt. 

2. Den vorgeschlagenen Kalkulationszeiträumen der Gebührenkalkulation vom 
01.01.2022 bis 31.12.2023 und 01.01.2024-31.12.2024 wird zugestimmt. 

3. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen, Zinssätzen, 
der Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie den weiteren 
Ermessensentscheidungen (vgl. Erläuterungen Ziff. 14) wird ausdrücklich 
zugestimmt. 



4. Der Straßenentwässerungsanteil wird, wie in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen angesetzt: 

Aus den Betriebskosten: 
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 13,5 % 
Regenwasserkanäle 27,0 % 
Kläranlagen 1,2 % 
Aus den kalkulatorischen Kosten: 
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken 26,0 % 
Regenwasserkanäle 50,0 % 
Kläranlagen 5,0 % 

5. Die Kosten der Abwasserbeseitigung werden, wie in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigt, mit folgenden Prozentsätzen auf die Schmutzwasserbeseitigung 
(SW) und Niederschlagswasserbeseitigung (NW) aufgeteilt: 

 
Aufteilung der Betriebskosten: SW NW 
Mischwasserkanäle 50,0 % 50,0 % 
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 % 
Regenwasserkanäle  0,0 % 100,0 % 
Zuleitungssammler 50,0 % 50,0 % 
Regenüberlaufbecken 50,0 % 50,0 % 
Kläranlagen 90,0 % 10,0 % 
 
Aufteilung der kalkulatorischen Kosten: SW NW 
Mischwasserkanäle 60,0 % 40,0 % 
Schmutzwasserkanäle 100,0 % 0,0 % 
Regenwasserkanäle 0,0 % 100,0 % 
Zuleitungssammler 60,0 % 40,0 % 
Regenüberlaufbecken 60,0 % 40,0 % 
Kläranlage 90,0 % 10,0 % 

6. Im Schmutzwasserbereich ergab sich im Bemessungszeitraum 2017 bis 2018 
eine ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung in Höhe von 243.670 €. Diese 
Überdeckung soll in die vorliegende Kalkulation der Schmutzwassergebühr für 
den Bemessungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023 in Höhe von 146.202 € und 
in die vorliegende Kalkulation der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2024 in 
Höhe von 97.468 € eingestellt und somit vollständig ausgeglichen werden. 

Zudem besteht im Niederschlagswasserbereich aus dem 
Bemessungszeitraum 2017 bis 2018 eine ausgleichsfähige Kostenunterdeckung 
in Höhe von -31.049 €. Diese Unterdeckung soll in die vorliegende Kalkulation 
der Niederschlagswassergebühr für den Bemessungszeitraum 01.01.2022 bis 
31.12.2023 eingestellt und dadurch vollständig ausgeglichen werden. 

7. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die 
Abwassergebühren für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 wie folgt 
festgesetzt: 

Schmutzwassergebühr      1,98 €/m³ 



Niederschlagswassergebühr     0,61 €/m² 

8. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation werden die 
Abwassergebühren für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wie folgt 
festgesetzt: 

Schmutzwassergebühr      2,09 €/m³ 
Niederschlagswassergebühr     0,69 €/m² 

9.   Der Gemeinderat beschließt die vorgelegte Änderung der Abwassersatzung  
      entsprechend Anlage 2. 
 
 
 

TOP 14 Verabschiedung von Herrn Gemeinderat Simon Gauder 

 
 
Hauptamtsleiter Plangg teilt mit: 
 
Herr Gemeinderat Simon Gauder ist seit dem 22.07.2014 Mitglied des Gemeinderats 
der Gemeinde Baindt. 
 
Zum 01.12.2021 zieht Herr Gauder aus der Gemeinde Baindt weg. Aus diesem Grund 
hat er sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt. 
 
In der Gemeinderatsitzung am 09.11.2021 wurde daher folgender Beschluss gefasst: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt stellt fest, dass Herr Gemeinderat Simon 
Gauder zum 01.12.2021 aus dem Gremium ausscheidet, da die Wählbarkeit gem.  
§ 31 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 28 abs. 1 GemO durch den Wegzug aus der 
Gemeinde Baindt nicht mehr gegeben ist. 
 
 
Daten: 
 
-  22.07.2014 – 30.11.2021 Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde Baindt 
 
-  22.07.2014 – 30.11.2021 Mitglied des Kindergartenausschusses 
 
-  22.07.2014 – 23.07.2019 Stellvertreter im Zweckverband Wasserversorgung 
                                             Baienfurt / Baindt 
 
-  24.07.2019 – 30.11.2021  Stellvertreter im Bauausschuss 
 
 
 
Bürgermeisterin Rürup bedankt sich bei Gemeinderat Gauder recht herzlich für die 
engagierten Jahre die er im Gremium verbracht hat und überreicht ihm ein Geschenk 
der Gemeinde verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. 



TOP 15 Anfragen und Verschiedenes  

 
 
a) Absage Nikolausmarkt 

 
Auf eine entsprechende Frage von teilt Bürgermeisterin Rürup mit, dass auf 
Grund der steigenden Infektionszahlen die Absage des Nikolausmarktes ein 
absolut notwendiger Schritt war.  
 
 

b) Räum- und Streupflicht 
 
Auf eine entsprechende Frage teilt Ortsbaumeister Roth mit, dass es sich bei 
dem Verbindungsweg von der Marsweilerstraße hoch zur Thumbstraße um einen 
öffentlichen Weg handelt, der von der Gemeinde geräumt wird. 
 
 

c) Bauvorhaben Baindter Hof 
 
Es wurde angefragt, ob das Bauvorhaben inzwischen abgeschlossen ist. Nach 
wie vor werden die geforderten Doppelparker vermisst. Bauamtsleiterin Jeske 
erwidert, dass die Umbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. 
 
 

d) Ausschreibung Radweg Sulpach 
 
Es wurde die Frage gestellt, ob der Förderbescheid zwischenzeitlich vorliegt. Für 
diesen 3. Bauabschnitt, so Bürgermeisterin Rürup, ist man zunächst von Kosten 
i. H. v. 930.000 € ausgegangen. Letztendlich belaufen sich die Kosten jedoch auf 
1,5 bis 1,6 Mio. Euro. Laut Bescheid erhält die Gemeinde erfreulicherweise einen 
Zuschuss i. H. v. 973.000 €. Dieser könnte evtl. noch auf 1,1 Mio. Euro 
aufgestockt werden.  
 
 

e) Rahmenterminkalender 2022 
 
Es wurde nachgefragt, wann der Rahmenterminkalender erscheint. Dieser liegt, 
so Bürgermeisterin Rürup, bis Ende des Jahres vor.  
 
 

f) Flutlichtanlage Sportplatz 
 
Auf eine entsprechende Frage teilt Ortsbaumeister Roth mit, dass die 
Förderbescheide beim SV Baindt eingegangen sind. In der Sitzung am 
11.01.2022 sollen die Arbeiten vergeben werden.  
 
 



g) Klimakoordinator 
 
Ein Gemeinderatsmitglied erkundigt sich, ob die gemeinsame Stelle der 
Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg schon besetzt ist. Bürgermeisterin Rürup 
bemerkt, dass der Klimakoordinator bereits seit dem 02.11.2021 tätig ist. Es 
wurde angeregt, im nächsten Jahr eine Exkursion nach Wildpoldsried zu machen 
und dort die Windkraftanlagen anzuschauen. 
 

 
 
 


